
Katastrophenkommission

Strafvollzug nicht zur Kenntnis ge
langen sollen. Sie dienen zur Über
mittlung illegaler Nachrichten, die oft 
mit durchgeführten oder geplanten 
Straftaten im Zusammenhang stehen, 
die geheimdienstliche oder andere 
feindliche Organisationen über die 
Sicherheitsmaßnahmen in den Ein
richtungen des Organs Strafvollzug 
und deren Einhaltung, die Belegungs
stärke der Objekte sowie Stimmun
gen unter den Verhafteten und Straf
gefangenen, in Kenntnis setzen sollen. 
Das Verhindern, Abfangen und die 
Auswertung von K. ist aus Sicher
heitsgründen notwendig, da sie Hin
weise für die weitere Ermittlungs
tätigkeit enthalten können. K. werden 
teilweise auch in —► Geheimschrift 
geschrieben.

Kasuistik in der Kriminalistik: Be
schreibung von Straftaten und krimi
nalistisch relevanten Sachverhalten 
mit dem Ziel der Darstellung des 
Ablaufs des Geschehens (Schritte der 
Vorbereitung, Durchführung und 
Verschleierung) und des Vorgangs 
der Aufklärung. Kasuistische Dar
stellungen verfolgen des weiteren die 
Absicht, über die Darstellung des 
Einzelfalls hinaus verallgemeine
rungswerte Erkenntnisse, Vorgehens
weisen und Erfahrungen für die Be
arbeitung analoger Sachverhalte zu 
vermitteln.

Kataloge: für die kriminalpolizei
liche Arbeit erarbeitete bzw. verwen
dete Nachschlagewerke; für Ergän
zungszwecke oft als Loseblattsamm
lung gestaltet. Sie enthalten Hinweise 
zur Verhütung und Verhinderung, 
Aufdeckung und Aufklärung von 
Straftaten, werden zur Fahndung 
nach Personen und Sachen genutzt 
und ermöglichen eine operative 
Spurenauswertung bzw. Gruppen
identifizierung von Objekten. Ent
sprechend den operativen Anforde

rungen sind die K. nach einer fest
gelegten Nomenklatur auf gebaut, die 
einen schnellen und sicheren Zugriff 
ermöglichen. Es existieren u. a.: K. 
über Begehungsweisen und be
günstigende Bedingungen bei Eigen
tumsdelikten; Begriffskatalog
Spurenverursacher und Spurenträ
ger; K. über Schuhbesohlungsmate
rialien; Kraftfahrzeugkatalog; Reifen
katalog; Farbenkatalog.
Für die Lösung kriminalpolizeilicher 
Maßnahmen werden darüber hinaus
K. anderer Institutionen, z. B. aus 
volkswirtschaftlichen Bereichen, ge
nutzt.

Katastrophe: folgenschweres Na
turereignis oder anderer Schadens
oder Unglücksfall großen und in der 
Regel überörtlichen Ausmaßes, des
sen Bekämpfung den koordinierten 
Einsatz von Kräften, materiellen und 
technischen Mitteln sowie eine ein
heitliche, komplexterritoriale Füh
rung erforderlich macht. Das können 
z. B. sein (—► folgenschwere Unfälle): 
Naturereignisse, wie geologische Ver
schiebungen (Bergrutsch, Erdbeben) 
bzw. außergewöhnliche Witterungs
bedingungen (-> Wetter), Austritt und 
Verbreitung gefährlicher Stoffe bei 
Havarien. Der Einsatz der Katastro
phenkommission sowie der Kräfte 
und Mittel richtet sich nach dem Aus
maß der K. und dem betroffenen 
Gebiet und ist weisungsmäßig ge
regelt. -> Branduntersuchung

Katastrophenkommission: zur Ver
hütung und Bekämpfung von -> Ka
tastrophen aufgebautes Führungs
gremium. Es ist zwischen Kreis-, Be
zirks- und zentraler K. zu unterschei
den. Sie erarbeiten die Einsatzdoku
mente für den Katastrophenfall in 
ihrem Territorium und werden je 
nach dem Ausmaß des Ereignisses 
tätig.
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